
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende gegenstände wurden im bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
12.10., Wartenberg, auf dem Parkplatz vom getränkemarkt Fleisch-
mann, ring
16.10., Wartenberg,  auf dem Parkplatz vom edeka, Schlüssel
17.10., berglern, Freisinger Str., autoschlüssel
anfragen richten Sie bitte an das bürgerbüro der Vg, tel. 7309-0

Nikolausbesuche - das Bayer. Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege informiert:  

Soweit „nikolausbesuche” als brauchtum und unentgeltlich bei Fa-
milien zu hause und z.b. auch in kindergärten durchgeführt werden,
so sind diese an den kontaktbeschränkungen im privaten bzw. öf-
fentlichen raum zu messen.
in privaten räumen sind diese also möglich, soweit ein mindestab-
stand zwischen den Personen von 1,5 m gewahrt werden kann, vgl.
§ 3 7. bayifSmV. im öffentlichen raum dürfen bei solchen besuchen
gruppen von bis zu 10 Personen (vgl. § 2 abs. 1 nr. 2 7. bayifSmV)
zusammenkommen, insofern nicht aufgrund des erreichten grades
der Organisation eines solchen besuches schon eine Veranstaltung
nach § 5 abs. 2 der 7. bayifSmV vorliegt. 
Wir weisen darauf hin, dass bei „nikolausbesuchen” natürlich die
allgemeinen hygieneregeln unbedingt eingehalten werden sollten

und mit den kostümteilen möglichst kein kontakt zu anderen Per-
sonen hergestellt werden sollte bzw. diese regelmäßig gereinigt
werden sollten.

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
Berglern
1. bgm. anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. bgm. Josef Straßer, tel. 08762/7309-170
Dienststd.: jed. 1. mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der mittagsbetreuung in der grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
kindertagesstätte i „Zwergerlhaus“ berglern   2888
kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
kinderhort berglern                       727924-13
kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Familienstützpunkt              0151/23 69 64 76
Wartenberg

bauhof Wartenberg                 08762/729808
kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: bayernwerk        0941/28003366
berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising      NEU!       08762/7267776
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
mittwoch                                     16 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: märz bis Oktober
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 13 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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Soweit die tätigkeit des „nikolauses” gegen entgelt und damit als
Dienstleistung erfolgt, sind die Voraussetzungen des § 12 abs. 2 der
7. bayifSmV zu beachten. Die ausübung der tätigkeit ist also grund-
sätzlich möglich, allerdings sollte die einhaltung des mindestab-
stands durch den „nikolaus” und die besuchten gewahrt werden
und die maskenpflicht muss durch alle beteiligten beachtet und ein
eigenes hygienekonzept erstellt werden.

Defibrillatoren

ein Defibrillator (Schockgeber) ist ein technisches medizinprodukt,
das die aufgabe hat, das herz mit elektrischen impulsen zu versor-
gen. Dadurch kann einerseits der herzschlag aktiviert und anderer-
seits der korrekte rhythmus wiederhergestellt werden. Das gerät
kommt zur anwendung, wenn ein bedrohlich schneller herzschlag
oder das lebensgefährliche kammerflimmern vorliegen. um diese
herzrhythmusstörungen zu beenden, sind elektrische Schocks ge-
eignet. hierbei kommt es auf jede minute an! 
Die Standorte der Defibrillatoren im gebiet der Verwaltungsgemein-
schaft:
Markt Wartenberg
- bei der Vr-bank, marktplatz 14, Wartenberg
- Pfarrkirche, Obere hauptstraße 10, Wartenberg
- tSV Wartenberg, Vereinsheim, thenner Str. 60, Wartenberg
- nikolai apotheke, Strogenstr. 1, Wartenberg
Gemeinde Langenpreising
- SV Langenpreising, Deutlmooser Str. 14, Langenpreising
- SV Zustorf, angerstraße 10, Zustorf

Gemeinde Berglern
Bürgerversammlung 2020

Liebe bürgerinnen und bürger,
die diesjährige bürgerversammlung der gemeinde berglern findet
aufgrund der räumlichen größe am Donnerstag, 5.11.2020 um
19:00 uhr in der Stockschützenhalle, am Sportplatz 1, 85459 berg-
lern statt.
um die hygiene- und abstandsregelungen einhalten zu können,
werden die besucherplätze auf 100 Stück begrenzt. aufgrund der
aktuellen Situation ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich.
Wir bitten Sie daher, ihr kommen vorab im Vorzimmer der ge-
meinde berglern bei Frau bergmeier (entweder telefonisch unter
der 08762 7309-150 oder per e-mail an info@berglern.de) anzu-
melden. Die Daten werden erfasst und am abend der Veranstaltung
verglichen.
bitte denken Sie daran, dass maskenpflicht ab betreten der Veran-
staltung bis zur Platzeinnahme, sowie beim Verlassen des Platzes,
besteht. Wir bitten um ihr Verständnis.
eine bewirtung findet eingeschränkt statt.
Wir hoffen, die bürgerversammlung trotz der nötigen maßnahmen
in einem angenehmen rahmen durchführen zu können.
HINWEIS:  Bei Erreichen eines Inzidenz-Wertes von 35 wird die
Bürgerversammlung in 2020 NICHT stattfinden!

anton Scherer, erster bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren
„16. Flächennutzungsplanänderung Gemeinde Berglern“ nach § 3
Abs. 2 BauGB

Der gemeinderat berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
11.04.2019 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlossen und in
der Sitzung vom 15.10.2020 den entwurf des architekturbüros Pe-
zold i.d.F. vom 23.09.2019 gebilligt und zur auslegung bestimmt.
Der geltungsbereich, der die Flnr. 2275/t gemarkung berglern um-
fasst, wird begrenzt
im norden: durch die Starkstromleitung

im Osten: durch den Schwarzgraben
im Süden und Westen: durch die landwirtschaftlich genutzte Fläche
Der geltungsbereich des bebauungsplans ist zudem aus nachfol-
gendem Lageplan ersichtlich, der bestandteil der bekanntmachung
ist.

Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 02.11.2020 bis einschließlich 01.12.2020 im
Dienstgebäude (bauamt Zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus.
Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur niederschrift abgegeben werden.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des Flächennut-
zungsplans nicht von bedeutung ist. 
Folgende arten umweltbezogener informationen sind aus der Flä-
chennutzungsplanbegründung, dem umweltbericht, mehreren gut-
achten, einer FFh-Verträglichkeitsvorprüfung, einer
artenschutzrechtlichen relevanzprüfung und Stellungnahmen ver-
fügbar und werden ausgelegt:
• beeinträchtigungen von gesundheit/erholung durch emissionen

aus der tierhaltung (ammoniak, Stickstoff, Feinstaub, gerüche,
Lärm);

• betroffenheit von Schutzgebieten, biotopen und von geschützten
arten; 

• bodenversiegelung und beeinträchtigung der bodenfunktionen;
• betroffenheit von grund- und Oberflächenwasser;
• auswirkungen der Planung auf das lokale klima; klimaschutzmaß-

nahmen;
• empfindlichkeit und beeinträchtigung des Landschaftsbildes;
• betroffenheit von bodendenkmälern und sonstigen kultur- und

Sachgütern;
• bewertung der vorgenannten auswirkungen und maßnahmen zur

Vermeidung, Verringerung und zum ausgleich der auswirkungen;
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1
baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.berglern.de veröffentlicht.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von umweltverbänden:
eine Vereinigung im Sinne des § 4 abs. 3 Satz 1 nr. 2 umwrg (um-
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welt-rechtsbehelfsgesetz) ist in einem rechtsbehelfsverfahren nach
§ 7 abs. 2 umwrg gemäß § 7 abs. 3 Satz 1 umwrg mit allen ein-
wendungen ausgeschlossen, die sie im rahmen der auslegungsfrist
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend
machen können (§ 3 abs. 3 baugb).

gemeinde berglern
Wartenberg, 19.10.2020
gez. anton Scherer, erster bürgermeister

Einsatz des Großhäckslers des Landkreises Erding im Bereich der
Gemeinde Berglern

als weitgreifende maßnahme der abfallvermeidung bietet der
Landkreis erding die Zerkleinerung von holzigen gartenabfällen
durch den häckselservice an. um einen reibungslosen einsatz des
Landkreishäckslers zu gewährleisten, gibt das Landratsamt erding
hierzu einige wichtige informationen.
grundsätzliches:
• grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private hausgärten

erbracht, die eine Veranlagung mit hausmülltonnen besitzen und
die sich für den häckseldienst angemeldet sind. Für Forsthölzer
kann die Leistung nicht in anspruch genommen werden!

• Jeder hausgarten wird nur einmal je häckselaktion angefahren –
auch dann, wenn die maximale häckseldauer nicht ausgeschöpft
ist.

• Die maximale häckseldauer beträgt pro einsatzort 10 minuten.
• kosten für einen länger dauernden einsatz werden direkt zwi-

schen Leistungsempfänger und häckselunternehmer abgerech-
net.

• eine anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist grundsätzlich nur in absprache mit dem Fachbereich
abfallwirtschaft im Landkreis erding möglich.

Der häckseldienst des Landkreises erding ist eine kostenintensive
Leistung, die aus dem abfallgebührenhaushalt bezahlt wird. um
eine zügige und damit kostensparende abwicklung zu gewährleisten
sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
• Der häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete grundstücke. Die

Leistung wird nicht für grundstücke erbracht, die erst am häck-
seltag vom grundstückseigentümer oder dessen beauftragten ge-
nannt werden.

• Die Zufahrt zum einsatzort sollte entsprechend dimensioniert
sein. Die mindestzufahrtsbreite beim großhäcksler 4,0 m. kurven
müssen 5,0 m breit sein.

• Das häckselgut soll nicht flächig verstreut, sondern zu haufwer-
ken so aufgeschichtet sein, dass die hölzer ohne großen aufwand
entnommen werden können. Die hölzer gelten als nicht häcksel-
bar, wenn sie mit Lastwagen oder anhängern abgekippt oder mit
Frontladern zusammengeschoben werden. Faustzahl für die höhe
des haufwerkes: 1,0 m. 

• es dürfen keine Wurzelstöcke zum häckseln bereitgelegt werden.
• bäume sind entsprechend auszuasten. 
• um den häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass

sich keine Fremdstoffe in den haufwerken befinden. besonderes
augenmerk gilt hierbei metallen und Steinen.

• es ist nur verhältnismäßig frisches zeitnah angefallenes holziges
material bereitzulegen. krautiges oder komposthaufen bzw. gras-
schnitt, Laub, Schilf, topf- und gemüsepflanzen sind ungeeignet. 

• Die haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, telefonleitungen oder unter bäumen bereitgestellt
werden. 

Liegen die genannten bedingungen bei eintreffen des häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. es besteht hierbei kein an-
spruch auf nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.
Für weitere auskünfte stehen ihnen die mitarbeiter des Fachbe-
reichs abfallwirtschaft im Landratsamt erding unter den telefon-
nummern 08122/58-1152 oder -1151 gerne zur Verfügung.
Häckseltermin Berglern
Donnerstag 19.11.2020 und Freitag 20.11.2020
anmeldungen werden unter der telefonnummer 08762/7309-150
oder per e-mail unter info@berglern.de entgegengenommen.

Gemeinde Langenpreising
Bürgerversammlung 2020

Liebe bürgerinnen und bürger,
die bürgerversammlung der gemeinde Langenpreising wird dieses
Jahr aufgrund der momentanen umstände bezüglich des Virus
Covid-19 am Dienstag, 10.11.2020, um 19:00 uhr in der Schulturn-
halle, Zehentweg 2 a, 85465 Langenpreising stattfinden. 
um die hygiene- und abstandsregelungen einhalten zu können,
werden die besucherplätze auf 60 Stück begrenzt. Wir bitten Sie
daher, ihr kommen vorab im Vorzimmer der gemeinde Langenprei-
sing bei Frau Schindlbeck (entweder telefonisch unter der 08762
7309-180 oder per e-mail an info@langenpreising.de) bis ein-
schließlich 02.11.2020 anzumelden. bei der anmeldung werden zu-
gleich ihre persönlichen Daten erfasst und am abend der
Veranstaltung vor eintritt verglichen und kontrolliert. Diese Daten
werden zudem vier Wochen nach der bürgerversammlung vernich-
tet. ihre anmeldung wird am abend der bürgerversammlung am
eingang kontrolliert. 
Zudem gilt ab betreten der Veranstaltung bis zur Platzeinnahme,
sowie beim Verlassen des Platzes maskenpflicht.
Wir hoffen, die bürgerversammlung trotz der nötigen maßnahmen
in einem angenehmen rahmen durchführen zu können.

Josef Straßer, erster bürgermeister

Grüncontainer

auch dieses Jahr stehen wieder grüncontainer der gemeinde Lan-
genpreising zur Verfügung.
am Freitag, 23.10.2020 wird der Container von 13:30 uhr bis 16:00
uhr auf dem Parkplatz der St. martinskirche in der Prisostraße auf-
gestellt.
am Samstag, 24.10.2020 steht der Container von 08:00 uhr bis
11:00 uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in Zustorf.

Vergabe von preisvergünstigten Wohnbaugrundstücken

Die beiden richtlinien zur Vergabe von preisvergünstigten Wohn-
baugrundstücken in dem baugebiet thenner-See-Straße wurden
amtlich bekannt gegeben. Zudem wurde ein Formular zur bewer-
bung auf ein baugrundstück ausgearbeitet. Dieses ist zusammen
mit den Vergaberichtlinien und einer Übersicht über Preis und
grundstücksgrößen, sowie dem Parzellenplan ab Freitag, den
23.10.2020 auf der homepage unter www.langenpreising.de zu fin-
den. Das bewerbungsformular steht ebenfalls auf der homepage
zum Download bereit.
Die bewerbungen können bis einschließlich 04.12.2020 schriftlich
bei der Verwaltung eingereicht werden.

R i c h t l i n i e n
der Gemeinde Langenpreising fur̈ die Vergabe von preisvergun̈stig-
ten Wohnbaugrundstuc̈ken an einkommensschwächere und we-
niger beguẗerte Personen

aus grun̈den der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d)
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicherma-
ßen fur̈ alle geschlechter.
Präambel:
Die gemeinde Langenpreising ist bestrebt, einkommensschwächere
und weniger beguẗerte Personen der örtlichen bevölkerung, die auf-
grund der marktlage, insbesondere aufgrund der hohen
grundstuc̈kspreise in der region, kein Wohnbaugrundstuc̈k auf dem
freien immobilienmarkt erwerben können, den erwerb angemes-
senen Wohnraums preisvergun̈stigt zu ermöglichen. Vorrangig sol-
len Familien mit jun̈geren kindern gefördert werden, wobei eine
Ortsbezogenheit in Form eines hauptwohnsitzes oder einer haupt-
beruflichen tätigkeit im gemeindegebiet sowie erschwerende indi-
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viduelle Lebensumstände in Form einer behinderung oder Pflege-
bedur̈ftigkeit besondere beruc̈ksichtigung finden. mit dem Wohn-
baulandmodell soll auch ein Wegzug der örtlichen bevölkerung
verhindert und damit eine sozial ausgewogene, stabile und nach-
haltige bevölkerungsstruktur gesichert werden.
Zur Sicherstellung einer gerechten und rechtskonformen Vergabe
von preisvergun̈stigten Wohnbaugrundstuc̈ken stellt die gemeinde
Langenpreising die nachfolgenden Vergaberichtlinien auf. Die
Wohnbaulandvergabe erfolgt gemäß dieser ermessenslenkenden
Verwaltungsvorschriften, wobei jeder antragsteller nur ein Wohn-
baugrundstuc̈k erhalten kann. anspruchsbegrun̈dend sind diese
Vergaberichtlinien nicht.
1. Antragsberechtigter Personenkreis:
1.1 es können sich nur natur̈liche Personen bewerben, die min-

destens das 21. Lebensjahr vollendet haben. eltern oder al-
leinerziehende sind fur̈ ihre (minderjährigen) kinder nicht
antragsberechtigt. Dass eine antragsberechtigung nicht be-
reits mit Volljährigkeit gegeben ist, findet seinen grund darin,
dass nach ansicht der gemeinde Langenpreising bei ganz jun-
gen erwachsenen in aller regel noch keine hinreichend gesi-
cherte und finanziell abgesicherte Lebensplanung vorhanden
ist, eine solche Lebensplanung aber fur̈ den erwerb eines ge-
meindlich subventionierten baugrundstuc̈ks samt den damit
einhergehenden bindungen unabdingbar erscheint.

1.2 ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz und Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten Le-
bensgemeinschaft (Lebenspartner nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz und Partner einer sonstigen auf
Dauer angelegten Lebensgemeinschaft werden nachfolgend
zusammen als „Lebenspartner“ bezeichnet) haben einen ge-
meinsamen antrag zu stellen und können ein grundstuc̈k nur
zum miteigentum erwerben. es genug̈t, wenn einer der bei-
den antragsteller die unter Ziffer 1.1 angefuḧrten antragsvo-
raussetzungen erful̈lt. erful̈len neben dem antragsteller
weitere haushaltsangehörige (§ 18 Wohnraumförderungsge-
setz) die vorgenannten antragsvoraussetzungen, sind diese
nicht separat antragsberechtigt.

1.3 Zur meidung einer gleichheitswidrigen mehrfachbevorzugung
einzelner bewerber sind ferner die Personen nicht antragsbe-
rechtigt, die bereits in der Vergangenheit ein Wohnbaugrund-
stuc̈k im rahmen eines Wohnbaulandmodells der gemeinde
Langenpreising erhalten haben. Dies gilt auch dann, sollte ein
ehegatte oder ein Lebenspartner des antragstellers in der Ver-
gangenheit ein Wohnbaugrundstuc̈k im rahmen eines Wohn-
baulandmodells der gemeinde Langenpreising erhalten
haben.

1.4 grundsätzlich nicht antragsberechtigt sind Personen, die be-
reits eigentum̈er oder erbbauberechtige einer Wohnung oder
eines Wohnhauses oder eines zu Wohnzwecken bebaubaren
grundstuc̈ks sind, die/das nicht mehr als 75 km (= kur̈zeste
mit dem Pkw befahrbare Straßenverbindung) vom gemein-
degebiet entfernt ist. bei ehegatten und Lebenspartnern
genug̈t es, wenn einer der beiden ehegatten oder Lebenspart-
ner eigentum̈er oder erbbauberechtigter einer Wohnung oder
eines Wohnhauses oder eines zu Wohnzecken bebaubaren
grundstuc̈ks ist, die/das nicht mehr als 75 km (= kur̈zeste mit
dem Pkw befahrbare Straßenverbindung) vom gemeindege-
biet entfernt ist.
ausnahmen können zugelassen werden, sollten die Wohnung,
das Wohnhaus oder das zu Wohnzwecken bebaubare grund-
stuc̈k keine angemessenen Wohnverhältnisse fur̈ den antrag-
steller und seine haushaltsangehörigen gewährleisten.
angemessene Wohnverhältnisse sind regelmäßig dann ge-
währleistet, wenn
- die Wohnfläche fur̈ einen 1-Personen-haushalt mindestens
50 m² beträgt;
- die Wohnfläche fur̈ einen 2-Personen-haushalt mindestens
65 m² beträgt;
- die Wohnfläche fur̈ einen 3-Personen-haushalt mindestens
80 m² beträgt;
- die Wohnfläche fur̈ einen 4-Personen-haushalt mindestens
95 m² beträgt.
auch fur̈ jede weitere Person im haushalt kann die Wohnflä-

che 15 m² mehr betragen. ist eine Person oder sind mehrere
Personen des haushalts schwer behindert (mindestens gdb
70) und/oder pflegebedur̈ftig (mindestens Pflegegrad 2), kann
die Wohnfläche zusätzlich 15 m² je Person mehr betragen.
baulich getrennte Wohneinheiten werden als eine Wohnein-
heit gewertet, sofern eine Zusammenlegung der baulich ge-
trennten Wohneinheiten mit einem erträglichen finanziellen
aufwand machbar und aus wirtschaftlicher Sicht vertretbar
ist.

1.5 Die antragsberechtigung fehlt auch dann, wenn
- die eltern/ein elternteil des antragstellers neben der den ei-
genen Wohnbedarf sicherstellenden Wohnimmobilie ei-
gentum̈er oder erbbauberechtige(r) von mindestens zwei
weiteren zu Wohnzwecken bebauten oder bebaubaren
grundstuc̈ken sind/ist,
- diese bebauten oder bebaubaren grundstuc̈ke nicht mehr
als 75 km (= kur̈zeste mit dem Pkw befahrbare Straßenverbin-
dung) vom gemeindegebiet entfernt sind,
- diese bebauten oder bebaubaren grundstuc̈ke von den el-
tern/einem elternteil des antragstellers nicht im Zuge
ihrer/seiner aktiven tätigkeit als Landwirt(e) als teil des be-
triebsvermögens landwirtschaftlich genutzt werden/ wird,
und
- mindestens eine dieser elterlichen immobilien (Wohnung,
haus, grundstuc̈k) geeignet ist, dem antragsteller und seinen
haushaltsangehörigen angemessene Wohnverhältnisse zu ge-
währleisten.
nicht beruc̈ksichtigt werden elterliche immobilien (Wohnung,
haus, grundstuc̈k), die zur Deckung des angemessenen
Wohnbedarfs der weiteren kinder der eltern/eines elternteils
des antragstellers benötigt werden.
hinsichtlich der angemessenheit des Wohnbedarfs bzw. der
angemessenheit der Wohnverhältnisse gelten die regelungen
unter vorstehender Ziffer 1.4 entsprechend.
Die antragsberechtigung fehlt auch dann, wenn die eltern/ein
elternteil des ehegatten oder Lebenspartners des antragstel-
lers ub̈er immobilien im vorstehenden Sinne
verfug̈en/verfug̈t.

1.6 Das Jahreseinkommen des antragstellers im Sinne von § 2
abs. 4 eStg darf 65.000,00 € nicht ub̈ersteigen. Soll der
grundstuc̈kserwerb durch den antragsteller und seinen ehe-
gatten bzw. Lebenspartner erfolgen, dur̈fen die addierten Jah-
reseinkommen im Sinne von § 2 abs. 4 eStg 130.000,00 €
nicht ub̈ersteigen. abzustellen ist auf das in den letzten drei
kalenderjahren vor antragstellung erzielte durchschnittliche
Jahreseinkommen. Dieses durchschnittliche Jahreseinkom-
men ist durch entsprechende nachweise (z. b. Steuerbe-
scheide, vom Steuerberater testierte Steuererklärungen oder
anderweitige erklärungen des Steuerberaters) zu belegen.
Je kindergeldberechtigtem kind erhöht sich die jeweilige ein-
kommensobergrenze in höhe der doppelten Freibeträge im
Sinne von § 32 abs. 6 Satz 1 eStg. Die höhe der doppelten
Freibeträge legt der gesetzgeber fur̈ jedes kalenderjahr neu
fest. im Jahr 2020 belaufen sich diese doppelten Freibeträge
pro kind auf 7.812,00 €.

1.7 Das Vermögen darf den Wert des im Wohnbaulandmodell zu
erwerbenden grundstuc̈ks nicht ub̈ersteigen. abgestellt wird
auf den Verkehrswert (inklusive erschließungskosten) und
nicht auf den hinter dem Verkehrswert zuruc̈kbleibenden
grundstuc̈kskaufpreis.
maßgebliches Vermögen ist die Summe aller Vermögens-
werte (z. b. barvermögen, bankguthaben, kapitalanlagen, Le-
bensversicherungen, Wertpapiere, immobilien) des
antragstellers sowie seines ehegatten oder Lebenspartners.
Die Vermögenswerte sind durch entsprechende nachweise
(z. b. Steuerbescheide, vom Steuerberater testierte Steuerer-
klärungen oder anderweitige erklärungen des Steuerberaters,
kontoauszug̈e, grundbuchauszug̈e, gutachten, gutachterliche
Stellungnahmen) zu belegen, wobei gutachten oder gutach-
terliche Stellungnahmen nicht älter als ein Jahr sein dur̈fen.

1.8 Schließlich fehlt es an der antragsberechtigung auch dann,
wenn die fur̈ die Vergabe maßgeblichen umstände, insbeson-
dere die einkommens- und Vermögensverhältnisse, nicht of-
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fengelegt und nachgewiesen werden, oder der antragsteller
auf entsprechende anforderung der gemeinde Langenprei-
sing eine Finanzierbarkeit des grundstuc̈kerwerbs und des
bauvorhabens in geeigneter Form (z. b. vorläufige Finanzie-
rungsbestätigung einer bank oder einer bausparkasse) nicht
nachweisen kann.

2. Rangfolge innerhalb des antragsberechtigten Personenkreises:
Hinweis: maximal können 250 Punkte erreicht werden. Davon
können maximal 125 Punkte bei den Sozialkriterien (2.2.1 bis
2.2.4) und maximal 125 Punkte bei den Ortsbezugskriterien
(2.2.5 und 2.2.6) erreicht werden.

2.1 Die grundstuc̈ke werden an die antragsberechtigen bewerber
vergeben, die gemäß den nachstehenden Vergabekriterien
die höchste Punktezahl erreichen, wobei die Punktereihen-
folge die reihenfolge der grundstuc̈kswahl vorgibt. Übersteigt
die Zahl der zu beruc̈ksichtigenden bewerbungen die anzahl
der zu vergebenden grundstuc̈ke, werden die nicht
beruc̈ksichtigten bewerber in eine ersatzbewerberliste aufge-
nommen. Zieht ein bewerber vor der notariellen beurkun-
dung seinen antrag zuruc̈k, ruc̈kt aus der ersatzbewerberliste
der bewerber mit der höchsten Punktezahl fur̈ das freigewor-
dene grundstuc̈k nach.

2.2 Folgende Vergabekriterien sind maßgeblich:
2.2.1 einkommen gemäß vorstehender Ziffer 1.6:

unterschreitung der Obergrenze um 25 % und mehr: 
20 Punkte
unterschreitung der Obergrenze um mindestens 20 %: 
16 Punkte
unterschreitung der Obergrenze um mindestens 15 %: 
12 Punkte
unterschreitung der Obergrenze um mindestens 10 %: 
8 Punkte
unterschreitung der Obergrenze um mindestens 5 %: 
4 Punkte

2.2.2 Vermögen gemäß vorstehender Ziffer 1.7:
bis 30 % des grundstuc̈kswertes:                20 Punkte
bis 45 % des grundstuc̈kswertes:                16 Punkte
bis 60 % des grundstuc̈kswertes:                12 Punkte
bis 75 % des grundstuc̈kswertes:                  8 Punkte
bis 90 % des grundstuc̈kswertes:                  4 Punkte

2.2.3 kind(er):
Je kindergeldberechtigtem kind, das im haushalt des antrag-
stellers mit hauptwohnsitz gemeldet ist und dort tatsächlich
auch wohnt bzw. nach gesicherter Prognose seinen gemelde-
ten und tatsächlichen hauptwohnsitz im haushalt des antrag-
stellers haben wird:
bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:            20 Punkte
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr:          16 Punkte
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:          12 Punkte
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr:                           6 Punkte
noch nicht geborene kinder:**                   20 Punkte
insgesamt jedoch maximal                           65 Punkte
**noch nicht geborene kinder werden nur beruc̈ksichtigt,
wenn die Schwangerschaft ärztlich nachgewiesen ist.
bei alleinerziehenden werden Punkte wie folgt vergeben:
bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:            22 Punkte
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr:          18 Punkte
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:          14 Punkte
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr:                           7 Punkte
noch nicht geborene kinder:*                     22 Punkte
insgesamt jedoch maximal                           65 Punkte
*noch nicht geborene kinder werden nur beruc̈ksichtigt,
wenn die Schwangerschaft ärztlich nachgewiesen ist.

2.2.4 behinderung oder Pflegebedur̈ftigkeit:
nachgewiesene behinderung des antragstellers oder nachge-
wiesene behinderung des ehegattens des antragstellers, des
Lebenspartners des antragstellers oder der abkömmlinge des
antragstellers, sofern diese Personen nach gesicherter Prog-
nose auch in Zukunft ihren gemeldeten und tatsächlichen
hauptwohnsitz im haushalt des antragstellers haben werden:
gdb ab 50:                                                       10 Punkte

gdb ab 60:                                                       12 Punkte
gdb ab 70:                                                       14 Punkte
gdb ab 80:                                                       16 Punkte
gdb ab 90:                                                       18 Punkte
gdb von 100:                                                  20 Punkte
                                                    je behinderter Person,
                         insgesamt jedoch maximal 20 Punkte
nachgewiesene Pflegebedur̈ftigkeit des antragstellers oder
nachgewiesene Pflegebedur̈ftigkeit des ehegattens des an-
tragstellers, des Lebenspartners des antragstellers oder der
abkömmlinge des antragstellers, sofern diese Personen nach
gesicherter Prognose auch in Zukunft ihren gemeldeten und
tatsächlichen hauptwohnsitz im haushalt des antragstellers
haben werden:
Pflegegrad 1:                                                   12 Punkte
Pflegegrad 2:                                                   14 Punkte
Pflegegrad 3:                                                   16 Punkte
Pflegegrad 4:                                                   18 Punkte
Pflegegrad 5:                                                   20 Punkte
                                          je pflegebedur̈ftiger Person,
                         insgesamt jedoch maximal 20 Punkte
ist eine der vorgenannten Personen behindert und pflege-
bedur̈ftig, werden entweder die Punkte fur̈ die behinderung
oder die Punkte fur̈ die Pflegebedur̈ftigkeit in ansatz gebracht.
bei unterschiedlich hoher Punktezahl ist die höhere Punkte-
zahl maßgeblich. insgesamt werden nach Ziffer 2.2.4 maximal
20 Punkte in ansatz gebracht.

2.2.5 Örtlicher bezug:
gemeldeter und tatsächlicher hauptwohnsitz des antragstel-
lers in der gemeinde Langenpreising innerhalb der letzten
fun̈fzehn Jahre vor dem bewertungszeitpunkt gemäß nach-
stehender Ziffer 3. (bei ehegatten oder Lebenspartnern wird
nur der ehegatte oder Lebenspartner mit der höheren Punk-
tezahl beruc̈ksichtigt):
ein volles, nicht unterbrochenes Jahr:          8 Punkte
zwei volle, nicht unterbrochene Jahre:       16 Punkte
drei volle, nicht unterbrochene Jahre:        32 Punkte
vier volle, nicht unterbrochene Jahre:        64 Punkte
fun̈f oder mehr volle, nicht unterbrochene Jahre: 115 Punkte
mehrere Zeiträume werden addiert. hat also z. b. ein antrag-
steller innerhalb der letzten fun̈fzehn Jahre vor dem bewer-
tungszeitpunkt gemäß nachstehender Ziffer 3. zunächst zwei
volle, nicht unterbrochene Jahre und nach einer unterbre-
chung drei volle, nicht unterbrochene Jahre seinen gemelde-
ten und tatsächlichen hauptwohnsitz in der gemeinde
Langenpreising gehabt, erhält er 115 Punkte.
Der antragsteller geht zum Zeitpunkt der antragstellung als
arbeitnehmer, Selbständiger oder gewerbetreibender in der
gemeinde Langenpreising seinem hauptberuf mit einer wö-
chentlichen arbeitszeit von mindestens 30 Stunden nach (bei
ehegatten oder Lebenspartnern wird nur der ehegatte oder
Lebenspartner mit der höheren Punktezahl beruc̈ksichtigt):
ein volles, nicht unterbrochenes Jahr:                       2 Punkte
zwei volle, nicht unterbrochene Jahre:                      4 Punkte
drei volle, nicht unterbrochene Jahre:                       7 Punkte
vier volle, nicht unterbrochene Jahre:                     11 Punkte
fun̈f oder mehr volle, nicht unterbrochene Jahre:16 Punkte
Wohnt(e) und arbeitet ein antragsteller in der gemeinde Lan-
genpreising, werden entweder die Punkte fur̈ das Wohnen
oder die Punkte fur̈ das arbeiten in ansatz gebracht. bei un-
terschiedlich hoher Punktezahl ist die höhere Punktezahl
maßgeblich.

2.2.6 ehrenamtliche tätigkeit:
es werden nur Punkte vergeben, wenn der antragsteller
und/oder der ehegatte bzw. der Lebenspartner des antrag-
stellers inhaber einer ehrenamtskarte ist/sind, wobei wie folgt
nach der art der ehrenamtskarte differenziert wird: 
blaue ehrenamtskarte:                                     5 Punkte
goldene ehrenamtskarte:                              10 Punkte
insgesamt werden nach Ziffer 2.2.6 maximal 10 Punkte in an-
satz gebracht.

2.3 Punktegleichstand:
kommen mehrere bewerber aufgrund Punktegleichstands fur̈
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die Zuteilung eines grundstuc̈ks in betracht, ist die größere
Zahl der minderjährigen kinder im Sinne von Ziffer 2.2.3, hilfs-
weise die größere anzahl der behinderten oder
pflegebedur̈ftigen Personen im Sinne von Ziffer 2.2.4 und wie-
derum hilfsweise das niedrigere einkommen im Sinne von Zif-
fer 1.6 fur̈ den Zuschlag maßgeblich.

3. Bewertungszeitpunkt:
Sofern sich aus den vorstehenden Ziffern 1. und 2. nichts an-
deres ergibt, ist maßgeblicher Zeitpunkt fur̈ die bewertung
der fur̈ die Vergabe maßgeblichen Verhältnisse der von der
gemeinde Langenpreising fur̈ die jeweils ausgeschriebenen
Wohnbaugrundstuc̈ke festgelegte Stichtag.

4. Sonstige Bestimmungen:
4.1 ein rechtsanspruch auf ausweisung und auf Zuteilung von

Wohnbaugrundstuc̈ken besteht nicht.
4.2 Jeder antragsteller kann seine bewerbung vor, während und

nach abschluss des Vergabeverfahrens zuruc̈kziehen.
5. Grundstuc̈ksvergabe:

Der gemeinderat der gemeinde Langenpreising berät und
entscheidet ub̈er die Vergabe der grundstuc̈ke an die antrag-
steller in nichtöffentlicher Sitzung. Die Vergabeentscheidung
des gemeinderats wird den begun̈stigten schriftlich unter
beifug̈en einer rechtsbehelfsbelehrung mitgeteilt. Die nicht
beruc̈ksichtigten antragsteller werden ebenfalls schriftlich in-
formiert; auch dieser mitteilung wird eine rechtsbehelfsbe-
lehrung beigefug̈t.

6. Inhalt des Grundstuc̈kskaufvertrages:
Die grundstuc̈ke werden zu den nachfolgenden bedingungen
an die antragsteller verkauft, wobei der detaillierte rege-
lungsgehalt dem notariellen grundstuc̈kskaufvertrag vorbe-
halten bleibt:

6.1 Die gemeinde Langenpreising erhält ein mit einer auflas-
sungsvormerkung abzusicherndes Wiederkaufsrecht in fol-
genden Fällen:

6.1.1 Der käufer hat in dem Vergabeverfahren unrichtige angaben
gemacht oder tatsachen verschwiegen; oder

6.1.2 der käufer hat - baureife vorausgesetzt - mit dem rohbau des
Wohngebäudes innerhalb von drei Jahren ab kaufvertragsab-
schluss nicht begonnen. Der baubeginn gilt als erfolgt, wenn
innerhalb der genannten Frist bei einem Wohngebäude ohne
keller die Fundamente mit bodenplatte hergestellt sind bzw.
bei einem unterkellerten Wohngebäude der keller und die
kellerdecke errichtet sind; oder

6.1.3 der käufer hat - baureife vorausgesetzt - das Wohngebäude
innerhalb von fun̈f Jahren ab kaufvertragsabschluss nicht be-
zugsfertig errichtet. Die bezugsfertige errichtung ist gegeben,
wenn auch die außenfassade vollständig hergestellt ist; oder

6.1.4 der käufer hat - baureife vorausgesetzt - das Wohngebäude
innerhalb von fun̈f Jahren ab kaufvertragsabschluss nicht mit
gemeldetem und tatsächlichem hauptwohnsitz bezogen; 
oder

6.1.5 der käufer hat seinen gemeldeten und tatsächlichen haupt-
wohnsitz nicht bis zum ablauf von 15 Jahren ab gemeldeter
und tatsächlicher hauptwohnsitznahme in dem auf dem
grundstuc̈k errichteten Wohngebäude; oder

6.1.6 der käufer hat das bebaute oder unbebaute grundstuc̈k vor
ablauf der sich aus vorstehender Ziffer 6.1.5 ergebenden 15-
Jahres-Frist ganz oder teilweise an Dritte veräußert. Veräuße-
rung in diesem Sinne ist bereits der abschluss eines
schuldrechtlichen rechtsgeschäfts, welches auf den eigen-
tumswechsel gerichtet ist. als Veräußerung im vorstehenden
Sinne sind ferner zu verstehen:
- die bestellung eines erbbaurechts bzw. die begrun̈dung
eines entsprechenden anspruchs;
- die bestellung von rechten nach dem Wohnungseigentums-
gesetz bzw. die begrun̈dung eines entsprechenden an-
spruchs;
- die abgabe eines angebots, das auf den abschluss eines den
eigentumswechsel bzw. eines der diesem vorstehend gleich-
gestellten rechte (erbbaurecht oder recht nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz) herbeifuḧrenden rechtsgeschäfts
gerichtet ist;
- der eigentumswechsel infolge einer Zwangsvollstreckungs-

maßnahme;
oder

6.1.7 der käufer hat das bebaute oder unbebaute grundstuc̈k vor
ablauf der sich aus vorstehender Ziffer 6.1.5 ergebenden 15-
Jahres-Frist ganz oder teilweise an Dritte vermietet oder es
ganz oder teilweise Dritten aus anderem rechtsgrund zur nut-
zung ub̈erlassen. eine Vermietung oder eine nutzungsub̈er-
lassung aus anderem rechtsgrund an den ehegatten, den
Lebenspartner, die abkömmlinge oder die eltern ist zulässig.
Ferner ist es zulässig, eine einliegerwohnung, die nicht größer
als 30% der gesamtwohnfläche (berechnet nach der Wohn-
flächenverordnung, wobei die grundflächen von balkonen,
Loggien, Dachgärten und terrassen zu einem Viertel ange-
rechnet werden) sein darf, an einen Dritten zu vermieten oder
einem Dritten aus anderem rechtsgrund zur nutzung zu ub̈er-
lassen; oder

6.1.8 der käufer stirbt nach abschluss des grundstuc̈kskaufvertra-
ges und vor ablauf der sich aus vorstehender Ziffer 6.1.5 er-
gebenden 15-Jahres-Frist, es sei denn, dieser hat das
grundstuc̈k an seinen ehegatten, an seinen Lebenspartner
oder an seine abkömmlinge von todes wegen ub̈ertragen und
diese Person ub̈ernimmt/diese Personen ub̈ernehmen voll-
umfänglich die dem käufer in dem grundstuc̈kskaufvertrag
auferlegten Verpflichtungen.

6.2 Der Wiederkauf erfolgt zu dem Preis, zu dem der käufer das
grundstuc̈k erworben hat. Vom käufer fur̈ das grundstuc̈k
aufgewendete erschließungs-, herstellungs- und anschluss-
kosten sind zu erstatten. Sollte das grundstuc̈k bereits bebaut
sein, ist fur̈ die ganz oder teilweise hergestellten baulichen
anlagen der aktuelle Verkehrswert zu bezahlen. können sich
die Parteien nicht ub̈er die höhe des Wiederkaufspreises oder
den Wert der baulichen anlagen verständigen, so erfolgt auf
antrag einer Partei und auf kosten des käufers die Preis- bzw.
Wertermittlung durch den gutachterausschuss des Landkrei-
ses erding oder durch einen vom Präsidenten des Landge-
richts Landshut zu bestimmenden öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen fur̈ die bewertung von grund-
stuc̈ken.

6.3 Die gemeinde Langenpreising kann anstelle der ausub̈ung
des Wiederkaufsrechts die Zahlung eines einmaligen geldbe-
trages verlangen. Dieser ablösungsbetrag errechnet sich aus
der Differenz zwischen dem Verkehrswert des unbebauten
grundstuc̈ks zum Zeitpunkt der möglichkeit zur ausub̈ung des
Wiederkaufsrechts und dem im kaufvertrag vereinbarten
grundstuc̈kskaufpreis. können sich die Parteien nicht ub̈er die
höhe des ablösungsbetrages verständigen, so erfolgt auf an-
trag einer Partei und auf kosten des käufers die betragser-
mittlung durch den gutachterausschuss des Landkreises
erding oder durch einen vom Präsidenten des Landgerichts
Landshut zu bestimmenden öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen fur̈ die bewertung von
grundstuc̈ken.

6.4 Die gemeinde Langenpreising behält sich ausdruc̈klich vor,
bei Vorliegen eines sachlichen grundes den inhalt des grund-
stuc̈kskaufvertrages abweichend von den vorgenannten be-
dingungen zu gestalten.

7. Inkrafttreten:
Diese Vergaberichtlinien der gemeinde Langenpreising wur-
den im gemeinderat am 06.10.2020 beschlossen und treten
am 23.10.2020 in kraft. gleichzeitig treten die bisher be-
schlossenen Vergaberichtlinien außer kraft.

Langenpreising, den 08.10.2020
gez. Josef Straßer, erster bur̈germeister

R i c h t l i n i e n
der Gemeinde Langenpreising
fur̈ die Vergabe von Wohnbaugrundstuc̈ken

aus grun̈den der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d)
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verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicherma-
ßen fur̈ alle geschlechter.
Präambel:
Die gemeinde Langenpreising ist bestrebt, Personen der örtlichen
bevölkerung, die aufgrund der marktlage, insbesondere aufgrund
der grundstuc̈ksknappheit und der damit einhergehenden hohen
grundstuc̈kspreise in der region, zur Deckung ihres Wohnbedarfs
kein Wohnbaugrundstuc̈k auf dem freien immobilienmarkt erwer-
ben können, den erwerb angemessenen Wohnraums zu ermögli-
chen. Vorrangig sollen Familien mit jun̈geren kindern ein
grundstuc̈k erhalten, wobei erschwerende individuelle Lebensum-
stände in Form einer behinderung oder Pflegebedur̈ftigkeit sowie
eine Ortsbezogenheit in Form eines hauptwohnsitzes oder einer
hauptberuflichen tätigkeit im gemeindegebiet besondere
beruc̈ksichtigung finden. mit dem Wohnbaulandmodell soll auch
ein Wegzug der örtlichen bevölkerung verhindert und damit eine
sozial ausgewogene, stabile und nachhaltige bevölkerungsstruktur
gesichert werden.
Zur Sicherstellung einer transparenten Vergabe der Wohnbaugrund-
stuc̈ke stellt die gemeinde Langenpreising die nachfolgenden Ver-
gaberichtlinien auf. Die Wohnbaulandvergabe erfolgt gemäß dieser
ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften, wobei jeder antrag-
steller nur ein Wohnbaugrundstuc̈k erhalten kann. anspruchsbe-
grun̈dend sind diese Vergaberichtlinien nicht.
1. Antragsberechtigter Personenkreis:
1.1        es können sich nur natur̈liche Personen bewerben, die min-

destens das 21. Lebensjahr vollendet haben. eltern oder al-
leinerziehende sind fur̈ ihre kinder nicht antragsberechtigt.

1.2        ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz und Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten Le-
bensgemeinschaft (Lebenspartner nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz und Partner einer sonstigen auf
Dauer angelegten Lebensgemeinschaft werden nachfolgend
zusammen als „Lebenspartner“ bezeichnet) haben einen ge-
meinsamen antrag zu stellen und können ein grundstuc̈k
nur zum miteigentum erwerben. es genug̈t, wenn einer der
beiden antragsteller die unter Ziffer 1.1 angefuḧrten an-
tragsvoraussetzungen erful̈lt. erful̈len neben dem antrag-
steller weitere haushaltsangehörige (§ 18
Wohnraumförderungsgesetz) die vorgenannten antragsvo-
raussetzungen, sind diese nicht separat antragsberechtigt.

1.3        Zur meidung einer gleichheitswidrigen mehrfachbevorzu-
gung einzelner bewerber sind ferner die Personen nicht an-
tragsberechtigt, die bereits in der Vergangenheit ein
Wohnbaugrundstuc̈k im rahmen eines Wohnbaulandmo-
dells der gemeinde Langenpreising erhalten haben. Dies gilt
auch dann, sollte ein ehegatte oder ein Lebenspartner des
antragstellers in der Vergangenheit ein Wohnbaugrundstuc̈k
im rahmen eines Wohnbaulandmodells der gemeinde Lan-
genpreising erhalten haben.

1.4        grundsätzlich nicht antragsberechtigt sind Personen, die be-
reits eigentum̈er oder erbbauberechtige einer Wohnung
oder eines Wohnhauses oder eines zu Wohnzwecken bebau-
baren grundstuc̈ks sind, die/das nicht mehr als 75 km (=
kur̈zeste mit dem Pkw befahrbare Straßenverbindung) vom
gemeindegebiet entfernt ist. bei ehegatten und Lebenspart-
nern genug̈t es, wenn einer der beiden ehegatten oder Le-
benspartner eigentum̈er oder erbbauberechtigter einer
Wohnung oder eines Wohnhauses oder eines zu Wohnze-
cken bebaubaren grundstuc̈ks ist, die/das nicht mehr als 75
km (= kur̈zeste mit dem Pkw befahrbare Straßenverbindung)
vom gemeindegebiet entfernt ist.

             ausnahmen können zugelassen werden, sollten die Woh-
nung, das Wohnhaus oder das zu Wohnzwecken bebaubare
grundstuc̈k keine angemessenen Wohnverhältnisse fur̈ den
antragsteller und seine haushaltsangehörigen gewährleis-
ten. angemessene Wohnverhältnisse sind regelmäßig dann
gewährleistet, wenn

             - die Wohnfläche fur̈ einen 1-Personen-haushalt mindestens
50 m² beträgt;

             - die Wohnfläche fur̈ einen 2-Personen-haushalt mindestens
65 m² beträgt;

             - die Wohnfläche fur̈ einen 3-Personen-haushalt mindestens

80 m² beträgt;
             - die Wohnfläche fur̈ einen 4-Personen-haushalt mindestens

95 m² beträgt.
             auch fur̈ jede weitere Person im haushalt kann die Wohn-

fläche 15 m² mehr betragen. ist eine Person oder sind meh-
rere Personen des haushalts schwer behindert (mindestens
gdb 70) und/oder pflegebedur̈ftig (mindestens Pflegegrad
2), kann die Wohnfläche zusätzlich 15 m² je Person mehr be-
tragen.

             baulich getrennte Wohneinheiten werden als eine Wohn-
einheit gewertet, sofern eine Zusammenlegung der baulich
getrennten Wohneinheiten mit einem erträglichen finanziel-
len aufwand machbar und aus wirtschaftlicher Sicht vertret-
bar ist.

1.5        Die antragsberechtigung fehlt auch dann, wenn
             - die eltern/ein elternteil des antragstellers neben der den

eigenen Wohnbedarf sicherstellenden Wohnimmobilie ei-
gentum̈er oder erbbauberechtige(r) von mindestens zwei
weiteren zu Wohnzwecken bebauten oder bebaubaren
grundstuc̈ken sind/ist,

             - diese bebauten oder bebaubaren grundstuc̈ke nicht mehr
als 75 km (= kur̈zeste mit dem Pkw befahrbare Straßenver-
bindung) vom gemeindegebiet entfernt sind,

             - diese bebauten oder bebaubaren grundstuc̈ke von den el-
tern/einem elternteil des antragstellers nicht im Zuge
ihrer/seiner aktiven tätigkeit als Landwirt(e) als teil des be-
triebsvermögens landwirtschaftlich genutzt werden/ wird,
und

             - mindestens eine dieser elterlichen immobilien (Wohnung,
haus, grundstuc̈k) geeignet ist, dem antragsteller und sei-
nen haushaltsangehörigen angemessene Wohnverhältnisse
zu gewährleisten.

             nicht beruc̈ksichtigt werden elterliche immobilien (Woh-
nung, haus, grundstuc̈k), die zur Deckung des angemesse-
nen Wohnbedarfs der weiteren kinder der eltern/eines
elternteils des antragstellers benötigt werden.

             hinsichtlich der angemessenheit des Wohnbedarfs bzw. der
angemessenheit der Wohnverhältnisse gelten die regelun-
gen unter vorstehender Ziffer 1.4 entsprechend.

             Die antragsberechtigung fehlt auch dann, wenn die
eltern/ein elternteil des ehegatten oder Lebenspartners des
antragstellers ub̈er immobilien im vorstehenden Sinne
verfug̈en/verfug̈t.

1.6        Schließlich fehlt es an der antragsberechtigung auch dann,
wenn die fur̈ die Vergabe maßgeblichen umstände nicht of-
fengelegt und nachgewiesen werden, oder der antragsteller
auf entsprechende anforderung der gemeinde Langenprei-
sing eine Finanzierbarkeit des grundstuc̈kerwerbs und des
bauvorhabens in geeigneter Form (z. b. vorläufige Finanzie-
rungsbestätigung einer bank oder einer bausparkasse) nicht
nachweisen kann.

2. Rangfolge innerhalb des antragsberechtigten Personenkreises:
             Hinweis: maximal können 170 Punkte erreicht werden.

Davon können maximal 85 Punkte bei den Sozialkriterien
(2.2.1 und 2.2.2) und maximal 85 Punkte bei den kriterien
„örtlicher bezug“ und „ehrenamtliche tätigkeit“ (2.2.3 und
2.2.4) erreicht werden.

2.1        Die grundstuc̈ke werden an die antragsberechtigen bewer-
ber vergeben, die gemäß den nachstehenden Vergabekrite-
rien die höchste Punktezahl erreichen, wobei die
Punktereihenfolge die reihenfolge der grundstuc̈kswahl
vorgibt. Übersteigt die Zahl der zu beruc̈ksichtigenden be-
werbungen die anzahl der zu vergebenden grundstuc̈ke,
werden die nicht beruc̈ksichtigten bewerber in eine ersatz-
bewerberliste aufgenommen. Zieht ein bewerber vor der
notariellen beurkundung seinen antrag zuruc̈k, ruc̈kt aus der
ersatzbewerberliste der bewerber mit der höchsten Punk-
tezahl fur̈ das freigewordene grundstuc̈k nach.

2.2        Folgende Vergabekriterien sind maßgeblich:
2.2.1    kind(er):
             Je kindergeldberechtigtem kind, das im haushalt des antrag-

stellers mit hauptwohnsitz gemeldet ist und dort tatsächlich
auch wohnt bzw. nach gesicherter Prognose seinen gemel-
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deten und tatsächlichen hauptwohnsitz im haushalt des an-
tragstellers haben wird:

             bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:            20 Punkte
             bis zum vollendeten 12. Lebensjahr:         16 Punkte
             bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:         12 Punkte
             ab dem vollendeten 18. Lebensjahr bis zum
             vollendeten 25. Lebensjahr:                          6 Punkte
             noch nicht geborene kinder:* 20 Punkte
                                                                                                         

insgesamt jedoch maximal 65 Punkte
             *noch nicht geborene kinder werden nur beruc̈ksichtigt,

wenn die Schwangerschaft ärztlich nachgewiesen ist.
             bei alleinerziehenden werden Punkte wie folgt vergeben:
             bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:            22 Punkte
             bis zum vollendeten 12. Lebensjahr:         18 Punkte
             bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:         14 Punkte
             ab dem vollendeten 18. Lebensjahr bis zum
             vollendeten 25. Lebensjahr:                          7 Punkte
             noch nicht geborene kinder:*                     20 Punkte
                                                                                                         

insgesamt jedoch maximal 65 Punkte
             *noch nicht geborene kinder werden nur beruc̈ksichtigt,

wenn die Schwangerschaft ärztlich nachgewiesen ist.
2.2.2    behinderung oder Pflegebedur̈ftigkeit:
             nachgewiesene behinderung des antragstellers oder nach-

gewiesene behinderung des ehegattens des antragstellers,
des Lebenspartners des antragstellers oder der abkömm-
linge des antragstellers, sofern diese Personen nach gesi-
cherter Prognose auch in Zukunft ihren gemeldeten und
tatsächlichen hauptwohnsitz im haushalt des antragstellers
haben werden:

             gdb ab 50:                                                      10 Punkte
             gdb ab 60:                                                      12 Punkte
             gdb ab 70:                                                      14 Punkte
             gdb ab 80:                                                      16 Punkte
             gdb ab 90:                                                      18 Punkte
             gdb von 100: 2                                                 0 Punkte
                                                                                                         

je behinderter Person,
                                                                                                         

insgesamt jedoch maximal 20 Punkte
             nachgewiesene Pflegebedur̈ftigkeit des antragstellers oder

nachgewiesene Pflegebedur̈ftigkeit des ehegattens des an-
tragstellers, des Lebenspartners des antragstellers oder der
abkömmlinge des antragstellers, sofern diese Personen
nach gesicherter Prognose auch in Zukunft ihren gemelde-
ten und tatsächlichen hauptwohnsitz im haushalt des an-
tragstellers haben werden:
Pflegegrad 1:                                                   12 Punkte
Pflegegrad 2:                                                   14 Punkte
Pflegegrad 3:                                                   16 Punkte
Pflegegrad 4:                                                   18 Punkte
Pflegegrad 5:                                                   20 Punkte
                                          je pflegebedur̈ftiger Person,
                          insgesamt jedoch maximal 20 Punkte

             ist eine der vorgenannten Personen behindert und pflege-
bedur̈ftig, werden entweder die Punkte fur̈ die behinderung
oder die Punkte fur̈ die Pflegebedur̈ftigkeit in ansatz ge-
bracht. bei unterschiedlich hoher Punktezahl ist die höhere
Punktezahl maßgeblich. insgesamt werden nach Ziffer 2.2.2
maximal 20 Punkte in ansatz gebracht.

2.2.3    Örtlicher bezug:
             gemeldeter und tatsächlicher hauptwohnsitz des antrag-

stellers in der gemeinde Langenpreising innerhalb der letz-
ten fun̈fzehn Jahre vor dem bewertungszeitpunkt gemäß
nachstehender Ziffer 3. (bei ehegatten oder Lebenspartnern
wird nur der ehegatte oder Lebenspartner mit der höheren
Punktezahl beruc̈ksichtigt):

             ein volles, nicht unterbrochenes Jahr:                     6 Punkte
             zwei volle, nicht unterbrochene Jahre:                 12 Punkte
             drei volle, nicht unterbrochene Jahre:                  24 Punkte
             vier volle, nicht unterbrochene Jahre:                   48 Punkte
             fun̈f oder mehr volle, nicht unterbrochene Jahre:75 Punkte

             mehrere Zeiträume werden addiert. hat also z. b. ein an-
tragsteller innerhalb der letzten fun̈fzehn Jahre vor dem be-
wertungszeitpunkt gemäß nachstehender Ziffer 3. zunächst
zwei volle, nicht unterbrochene Jahre und nach einer unter-
brechung drei volle, nicht unterbrochene Jahre seinen ge-
meldeten und tatsächlichen hauptwohnsitz in der
gemeinde Langenpreising gehabt, erhält er 75 Punkte.

             Der antragsteller geht zum Zeitpunkt der antragstellung als
arbeitnehmer, Selbständiger oder gewerbetreibender in der
gemeinde Langenpreising seinem hauptberuf mit einer wö-
chentlichen arbeitszeit von mindestens 30 Stunden nach
(bei ehegatten oder Lebenspartnern wird nur der ehegatte
oder Lebenspartner mit der höheren Punktezahl beruc̈ksich-
tigt):

             ein volles, nicht unterbrochenes Jahr:                     2 Punkte
             zwei volle, nicht unterbrochene Jahre:                    4 Punkte
             drei volle, nicht unterbrochene Jahre:                     7 Punkte
             vier volle, nicht unterbrochene Jahre:                   11 Punkte
             fun̈f oder mehr volle, nicht unterbrochene Jahre:16 Punkte
             Wohnt(e) und arbeitet ein antragsteller in der gemeinde

Langenpreising, werden entweder die Punkte fur̈ das Woh-
nen oder die Punkte fur̈ das arbeiten in ansatz gebracht. bei
unterschiedlich hoher Punktezahl ist die höhere Punktezahl
maßgeblich.

2.2.4    ehrenamtliche tätigkeit:
             es werden nur Punkte vergeben, wenn der antragsteller

und/oder der ehegatte bzw. der Lebenspartner des antrag-
stellers inhaber einer ehrenamtskarte ist/sind, wobei wie
folgt nach der art der ehrenamtskarte differenziert wird:

             blaue ehrenamtskarte:                                   5 Punkte
             goldene ehrenamtskarte:                             10 Punkte
             insgesamt werden nach Ziffer 2.2.4 maximal 10 Punkte in

ansatz gebracht.
2.3        Punktegleichstand:
             kommen mehrere bewerber aufgrund Punktegleichstands

fur̈ die Zuteilung eines grundstuc̈ks in betracht, ist die grö-
ßere Zahl der minderjährigen kinder im Sinne von Ziffer
2.2.1, hilfsweise die größere anzahl der behinderten oder
pflegebedur̈ftigen Personen im Sinne von Ziffer 2.2.2 und
schließlich hilfsweise der Losentscheid fur̈ den Zuschlag
maßgeblich.

3. Bewertungszeitpunkt:
             Sofern sich aus den vorstehenden Ziffern 1. und 2. nichts an-

deres ergibt, ist maßgeblicher Zeitpunkt fur̈ die bewertung
der fur̈ die Vergabe maßgeblichen Verhältnisse der von der
gemeinde Langenpreising fur̈ die jeweils ausgeschriebenen
Wohnbaugrundstuc̈ke festgelegte Stichtag.

4. Sonstige Bestimmungen:
4.1        ein rechtsanspruch auf ausweisung und auf Zuteilung von

Wohnbaugrundstuc̈ken besteht nicht.
4.2        Jeder antragsteller kann seine bewerbung vor, während und

nach abschluss des Vergabeverfahrens zuruc̈kziehen.
5. Grundstuc̈ksvergabe:
             Der gemeinderat der gemeinde Langenpreising berät und

entscheidet ub̈er die Vergabe der grundstuc̈ke an die an-
tragsteller in nichtöffentlicher Sitzung. Die Vergabeentschei-
dung des gemeinderats wird den begun̈stigten schriftlich
mitgeteilt. Die nicht beruc̈ksichtigten antragsteller werden
ebenfalls schriftlich informiert.

6. Inhalt des Grundstuc̈kskaufvertrages:
             Die grundstuc̈ke werden zu den nachfolgenden bedingun-

gen an die antragsteller verkauft, wobei der detaillierte re-
gelungsgehalt dem notariellen grundstuc̈kskaufvertrag
vorbehalten bleibt:

6.1        Die gemeinde Langenpreising erhält ein mit einer auflas-
sungsvormerkung abzusicherndes Wiederkaufsrecht in fol-
genden Fällen:

6.1.1    Der käufer hat in dem Vergabeverfahren unrichtige angaben
gemacht oder tatsachen verschwiegen; oder

6.1.2    der käufer hat - baureife vorausgesetzt - mit dem rohbau
des Wohngebäudes innerhalb von drei Jahren ab kaufver-
tragsabschluss nicht begonnen. Der baubeginn gilt als er-
folgt, wenn innerhalb der genannten Frist bei einem
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Wohngebäude ohne keller die Fundamente mit bodenplatte
hergestellt sind bzw. bei einem unterkellerten Wohnge-
bäude der keller und die kellerdecke errichtet sind; oder

6.1.3    der käufer hat - baureife vorausgesetzt - das Wohngebäude
innerhalb von fun̈f Jahren ab kaufvertragsabschluss nicht
bezugsfertig errichtet. Die bezugsfertige errichtung ist gege-
ben, wenn auch die außenfassade vollständig hergestellt ist;
oder

6.1.4    der käufer hat - baureife vorausgesetzt - das Wohngebäude
innerhalb von fun̈f Jahren ab kaufvertragsabschluss nicht
mit gemeldetem und tatsächlichem hauptwohnsitz bezo-
gen; oder

6.1.5    der käufer hat seinen gemeldeten und tatsächlichen haupt-
wohnsitz nicht bis zum ablauf von acht Jahren ab gemelde-
ter und tatsächlicher hauptwohnsitznahme in dem auf dem
grundstuc̈k errichteten Wohngebäude; oder

6.1.6    der käufer hat das bebaute oder unbebaute grundstuc̈k vor
ablauf der sich aus vorstehender Ziffer 6.1.5 ergebenden 8-
Jahres-Frist ganz oder teilweise an Dritte veräußert. Veräu-
ßerung in diesem Sinne ist bereits der abschluss eines
schuldrechtlichen rechtsgeschäfts, welches auf den eigen-
tumswechsel gerichtet ist. als Veräußerung im vorstehenden
Sinne sind ferner zu verstehen:

             - die bestellung eines erbbaurechts bzw. die begrun̈dung
eines entsprechenden anspruchs;

             - die bestellung von rechten nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz bzw. die begrun̈dung eines entsprechenden an-
spruchs;

             - die abgabe eines angebots, das auf den abschluss eines
den eigentumswechsel bzw. eines der diesem vorstehend
gleichgestellten rechte (erbbaurecht oder recht nach dem
Wohnungseigentumsgesetz) herbeifuḧrenden rechtsge-
schäfts gerichtet ist;

             - der eigentumswechsel infolge einer Zwangsvollstreckungs-
maßnahme;

             oder
6.1.7    der käufer hat das bebaute oder unbebaute grundstuc̈k vor

ablauf der sich aus vorstehender Ziffer 6.1.5 ergebenden 8-
Jahres-Frist ganz oder teilweise an Dritte vermietet oder es
ganz oder teilweise Dritten aus anderem rechtsgrund zur
nutzung ub̈erlassen. eine Vermietung oder eine
nutzungsub̈erlassung aus anderem rechtsgrund an den
ehegatten, den Lebenspartner, die abkömmlinge oder die
eltern ist zulässig. Ferner ist es zulässig, eine einliegerwoh-
nung, die nicht größer als 30% der gesamtwohnfläche (be-
rechnet nach der Wohnflächenverordnung, wobei die
grundflächen von balkonen, Loggien, Dachgärten und ter-
rassen zu einem Viertel angerechnet werden) sein darf, an
einen Dritten zu vermieten oder einem Dritten aus anderem
rechtsgrund zur nutzung zu ub̈erlassen; oder

6.1.8    der käufer stirbt nach abschluss des grundstuc̈kskaufver-
trages und vor ablauf der sich aus vorstehender Ziffer 6.1.5
ergebenden 8-Jahres-Frist, es sei denn, dieser hat das
grundstuc̈k an seinen ehegatten, an seinen Lebenspartner
oder an seine abkömmlinge von todes wegen ub̈ertragen
und diese Person ub̈ernimmt/diese Personen ub̈ernehmen
vollumfänglich die dem käufer in dem grundstuc̈kskaufver-
trag auferlegten Verpflichtungen; oder

6.1.9    ub̈er das grundstuc̈k wird die Zwangsversteigerung oder die
Zwangsverwaltung angeordnet oder es werden maßnahmen
der Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung ein-
geleitet und nicht innerhalb von acht Wochen wieder auf-
gehoben; oder

6.1.10  ub̈er das Vermögen des käufers wird ein insolvenzverfahren
eröffnet oder die eröffnung wird mangels masse abgelehnt
oder es ist ein dem vergleichbarer insolvenzsachverhalt ge-
geben.

6.2        Der Wiederkauf erfolgt zu dem Preis, zu dem der käufer das
grundstuc̈k erworben hat. Vom käufer fur̈ das grundstuc̈k
aufgewendete erschließungs-, herstellungs- und anschluss-
kosten sind zu erstatten. Sollte das grundstuc̈k bereits be-
baut sein, ist fur̈ die ganz oder teilweise hergestellten
baulichen anlagen der aktuelle Verkehrswert zu bezahlen.

können sich die Parteien nicht ub̈er die höhe des Wieder-
kaufspreises oder den Wert der baulichen anlagen verstän-
digen, so erfolgt auf antrag einer Partei und auf kosten des
käufers die Preis- bzw. Wertermittlung durch den gutach-
terausschuss des Landkreises erding oder durch einen vom
Präsidenten des Landgerichts Landshut zu bestimmenden
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen fur̈
die bewertung von grundstuc̈ken.

6.3        Die gemeinde Langenpreising kann anstelle der ausub̈ung
des Wiederkaufsrechts die Zahlung eines einmaligen geld-
betrages verlangen. Dieser ablösungsbetrag errechnet sich
aus der Differenz zwischen dem Verkehrswert des unbebau-
ten grundstuc̈ks zum Zeitpunkt der möglichkeit zur
ausub̈ung des Wiederkaufsrechts und dem im kaufvertrag
vereinbarten grundstuc̈kskaufpreis. können sich die Par-
teien nicht ub̈er die höhe des ablösungsbetrages verständi-
gen, so erfolgt auf antrag einer Partei und auf kosten des
käufers die betragsermittlung durch den gutachteraus-
schuss des Landkreises erding oder durch einen vom Präsi-
denten des Landgerichts Landshut zu bestimmenden
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen fur̈
die bewertung von grundstuc̈ken.

6.4        Die gemeinde Langenpreising behält sich ausdruc̈klich vor,
bei Vorliegen eines sachlichen grundes den inhalt des
grundstuc̈kskaufvertrages abweichend von den vorgenann-
ten bedingungen zu gestalten.

7. Inkrafttreten:
             Diese Vergaberichtlinien der gemeinde Langenpreising wur-

den im gemeinderat am 06.10.2020 beschlossen und treten
am 23.10.2020 in kraft.

Langenpreising, den 08.10.2020
gez. Josef Straßer, erster bur̈germeister

Satzung 
über die Anzahl, die Ablöse und die Gestaltung von 

Stellplätzen (Stellplatzsatzung)

aufgrund des art. 81 absatz 1 nummer 4 der bayerischen bauord-
nung (baybO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses am
06.10.2020 gültigen Fassung erlässt die gemeinde Langenpreising
folgende 

Satzung:
§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte gemeindegebiet Langenpreising
einschließlich aller Ortsteile. Sie gilt nicht, soweit in rechtsverbind-
lichen bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen
davon abweichende bestimmungen bestehen.

§ 2 Richtzahlen
(1)Die anzahl der nach art. 47 abs. 1 i.V.m. abs. 2 S. 2 baybO erfor-

derlichen Stellplätze (Stellplatzbedarf) ist anhand der richtzah-
lenliste für den Stellplatzbedarf zu ermitteln, die als anlage
bestandteil dieser Satzung ist. Die sich aus der anlage ergebende
Zahl ist immer auf eine volle Zahl aufzurunden. Wird die Zahl der
notwendigen Stellplätze nicht durch diese Satzung oder eine
städtebauliche Satzung festgelegt, ist die Verordnung über den
bau und betrieb von garagen sowie über die Zahl der notwen-
digen Stellplätze des bayerischen Staatsministeriums des inneren
(garagen- und Stellplatzverordnung – gaStellV) anzuwenden. 

(2)notwendige Stellplätze müssen ungehindert und unabhängig
voneinander befahrbar und nutzbar sein. Stauräume jeder art,
insbesondere vor garagen, werden nicht als Stellplatz angerech-
net. 

(3)Zusätzlich zu den nach § 2 abs. 1 erforderlichen Stellplätzen ist
bei Wohngebäuden ab der 4. Wohneinheit je angefangene 3
Wohneinheiten ein für besucher zugänglicher Stellplatz auf der
Freifläche (besucherstellplatz) zu errichten. 

(4)Wohngebäude im Sinne dieser Satzung sind insbesondere einfa-
milien-, Doppel- und reihenhäuser sowie mehrfamilienhäuser
und sonstige gebäude mit Wohnungen; ausgenommen sind Se-
nioren-, Pflege-, arbeitnehmer-, Studenten-, Jugend-, kinder-,
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Schüler- und behindertenwohnheime sowie vergleichbare
Wohnformen. Für die nutzungsarten nach S. 1 halbsatz 2 gilt
abs. 1 S. 3 entsprechend.

(5)Die anzahl der erforderlichen Stellplätze für Vorhaben, die in der
anlage nicht erfasst sind, ist nach den besonderen Verhältnissen
im einzelfall unter sinngemäßer berücksichtigung der richtzahlen
für Vorhaben mit vergleichbarem bedarf zu ermitteln. ist dies
nicht möglich, so gilt abs. 1 S. 3 entsprechend.

(6)Für anlagen mit regelmäßigem an- und auslieferungsverkehr ist
auch eine ausreichende anzahl von Stellplätzen für Lastkraftwa-
gen nachzuweisen. auf ausgewiesenen Ladezonen für den an-
liegerverkehr dürfen keine Stellplätze nachgewiesen werden.

(7)Werden anlagen verschiedenartig genutzt, so ist der Stellplatz-
bedarf für jede nutzung (Verkehrsquelle) getrennt zu ermitteln.
eine gegenseitige anrechnung ist nur bei zeitlich getrennter nut-
zung möglich.

§ 3 Beschaffenheit, Anordnung und Gestaltung der Stellplätze
(1)Die Flächen für Stellplätze sind möglichst unversiegelt oder mit

wassergebundener Decke und breitflächiger Versickerung (zb.
rasengittersteine, Schotter-, Pflasterrasen) anzulegen. es ist für
die Stellplatzflächen eine eigene entwässerung vorzusehen. Die
entwässerung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfol-
gen.

(2)mehr als 4 zusammenhängende Stellplätze sind nur über eine
gemeinsame Zu- und abfahrt mit einer höchstbreite von 6 m an
die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen.

(3)Stellplätze für besucher müssen leicht und auf kurzem Wege er-
reichbar sein.

(4)Stellplätze für Schank- und Speisewirtschaften sowie für beher-
bergungsbetriebe und boardinghäuser sind so anzuordnen, dass
sie leicht auffindbar sind. auf sie ist durch entsprechende Schil-
der hinzuweisen.

(5)Die mindestbreite von Stellplätzen beträgt 2,70 m.

§ 4 Stellplatzablöse
(1)in begründeten einzelfällen kann der Stellplatznachweis auf an-

trag des bauherrn durch abschluss eines ablösungsvertrags er-
füllt werden. Die entscheidung über den abschluss eines
ablösevertrags steht im ermessen der gemeinde. Der bauherr
hat keinen anspruch auf abschluss eines solchen Vertrages; dies
gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem baugrundstück
liegen oder in der nähe des baugrundstücks tatsächlich herge-
stellt werden können.

(2)Der ablösebetrag beträgt je Stellplatz 6.100,00 €.
(3)Die ablöse wird in einem ablösevertrag geregelt. Der ablösever-

trag ist vor erteilung der baugenehmigung abzuschließen. ist
keine baugenehmigung erforderlich, ist der Vertrag spätestens
einen monat vor baubeginn abzuschließen.

§ 5 Abweichung
Von den Vorschriften der Satzung können abweichungen nach art.
63 baybO von der bauaufsichtsbehörde im einvernehmen mit der
gemeinde genehmigt werden. bei verfahrensfreien Vorhaben ent-
scheidet die gemeinde.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am tag ihrer bekanntmachung in kraft. gleich-
zeitig tritt die Satzung vom 01.10.2013 außer kraft.

gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 16.10.2020
gez.  Josef Straßer, erster bürgermeister

Anlage Richtzahlen

nr.    Verkehrsquelle                                              Zahl der Stellplätze
1       Wohngebäude
1.1    Wohnungen in Wohngebäuden mit                          1 
         einer Wohnfläche bis zu 40 qm
1.2    Wohnungen in Wohngebäuden mit                          2 
         einer Wohnfläche über 40 qm bis 130 qm
1.3    Wohnungen in Wohngebäuden mit                          3 

         einer Wohnfläche über 130 qm
2       Beherbergungsbetriebe, Boardinghäuser
         hotels, Pensionen, boardinghäuser,         1 Stellplatz je zwei
         monteurwohnungen, kurheime und        betten; 
         ähnliche nutzungen                                     zusätzlich 1 Stellplatz
                                                                                 je 1,5 mitarbeiter

Wohnfläche = Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung
(WoFlV). abweichend von § 4 nr. 4 WoFlV sind die grundflächen
von balkonen, Loggien, Dachgärten und terrassen voll anzurechnen.

Markt Wartenberg
Einladung Bürgerversammlung 2020

aufgrund der aktuellen Covid-19 bedingungen hält der markt War-
tenberg folgende bürgerversammlungen ab: 
Donnerstag, 12.11., um 19 uhr trachtenstadl VtV thenner Str. 62
Donnerstag, 19.11., um 19 uhr im Vereinsheim des SC auerbach 
Donnerstag, 26.11., um 19 uhr im gasthaus bachmaier in Pesenlern
Donnerstag, 03.12., um 19 uhr Schweiger’s Landgasthof manhartsdorf.
tagesordnung:
1. begrüßung
2. gedenken an verstorbene mitbürger
4. grußwort martin bayerstorfer (optional)
5. tätigkeitsbericht bürgermeister
6. ehrungen
7. aussprache 
es wird für jede Veranstaltung ein Shuttle-bus angeboten. 
Dieser fährt ab 18 uhr bis ca. 18:50 uhr vom marktplatz Wartenberg
zum jeweiligen Veranstaltungsort. nach ende der bürgerversamm-
lung fährt der Shuttlebus ca. eine Stunde lang zurück zum mark-
platz.
ich lade alle bürgerinnen und bürger des marktes Wartenberg herz-
lich zur teilnahme ein, um sich aus erster hand über das geschehen
in der gemeinde zu informieren und mit dem bürgermeister und
den marktgemeinderäten zu diskutieren.
alle Veranstaltungen sind bzgl. der teilnehmerzahl begrenzt. bitte
melden Sie sich verbindlich an bei Sandra hänsel, tel 08762/7309-
120. Sollten Sie den Shuttlebus in anspruch nehmen wollen geben
Sie dies bitte bei anmeldung mit an.
auch bei der bürgerversammlung müssen die dann aktuellen hy-
gienebestimmungen eingehalten werden. neben der begrenzung
der teilnehmerzahl muss sowohl im Shuttlebus als auch im Veran-
staltungsgebäude bis zum Platz nehmen am tisch und bei jedem
Verlassen des Platzes ein mund-nase-Schutz getragen werden. 
Jeder teilnehmer muss ein Formular mit seinen angaben ausfüllen.
Personen die die infektionsschutzregeln nicht befolgen müssen im
rahmen des hausrechtes verwiesen werden. 
HINWEIS:  Bei Erreichen eines Insidenz-Wertes von 35 werden die
Bürgerversammlungen NICHT stattfinden!

gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister

Telefonische Seniorensprechstunde

Die Seniorenreferenten bieten für den telefonischen kontakt im Ok-
tober diese termine an:
• Donnerstag, 29. Oktober, 18-19 uhr
• Donnerstag, 19. November, 18-19 uhr
Die kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten:
nina hieronymus, tel. 0176/ 924 699 82, email: nina.hierony-
mus@wartenberg.de
Paul neumeier, tel. 08762/ 3516, email: paul.neumeier@warten-
berg.de
martina Scheyhing, tel. 0175/ 333 1105, email: martina.schey-
hing@wartenberg.de
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Einsatz der Kehrmaschine

Tour 3
aufhamer Straße (Ost), badstraße, erdinger Straße, hans-nikolau-
Weg, moosburger Straße, Obere hauptstraße, Pesenlerner Straße,
Strogenstraße, thenner Straße (bis Containerplatz), untere haupt-
straße
nächster kehrtermin ist: 44. kW

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b Donnerstag, 29.10.
Wartenberg C Freitag, 30.10.

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 24.10. hl. antonuis maria Claret, bischof, Ordensgründer
12:00 niederlern: trauung anna Schmidt und maximilian brandl
So. 25.10. kollekte für die Weltmission 
10:00 euChariStieFeier mitgestaltet vom ak-mission, musikalisch

gestaltet von „ton in ton”, verkauf von eine-Welt-Waren
18:00 Oktoberrosenkranz
Di. 27.10.
19:00 niederlern: euChariStieFeier

Verstorben in unserem PFarrverband ist Frau maria riedl aus berg-
lern im 92. Lebensjahr. 
Der herr schenke ihr den ewigen Frieden.

Gemeinde Langenpreising
Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge

Der krieger und Soldatenverein Langenpreising kann heuer wegen
der Corona-Pandemie die übliche haussammlung für die kriegsgrä-
berfürsorge in der zweiten hälfte des Oktobers leider nicht durch-
führen. bei dieser Sammlung ist bisher jedes Jahr eine beträchtliche
Summe zusammengekommen. 
um diese schöne tradition nicht abreißen zu lassen, bitten wir Sie
herzlich, im gedenken an die kriegstoten der gemeinde Langen-
preising, ihre sonst übliche Spende zu überweisen. 
Das geld dient der Überführung von noch verstreut liegenden ge-
fallenen auf kriegsgräberstätten und der Pflege dieser Friedhöfe.
etwa 15 gefallene Langenpreisinger des Zweiten Weltkriegs sind
noch nicht auf solche Friedhöfe umgebettet. ihre Spende macht
dies vielleicht möglich. nehmen Sie diese kleine mühe auf sich. 
empfänger: Volksbund Deutsche kriegsgräberfürsorge, 
iban De82 7002 0270 0041 1320 00. als Zweck bitte angeben: kSV
Langenpreising.
Der krieger- und Soldatenverein Langenpreising und der Volksbund
danken schon im Voraus für ihre Spende. 

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 24.10. hl. antonius maria Claret, bischof, Ordensgründer
19:00 Vorabendmesse, amt f. † elt. v. Fam. anton Sellmeier, f. bds.

† großelt. u. taufpatin v. Christine Sellmeier, f. † bruder Se-
bastian Dichtl v. seinen drei geschwistern, f. † Onkeln u. tan-
ten v. Fam. anton Sellmeier, f. † Oma und Opa v. enkelinnen
monika u. nicole, f. † ehem., Vater u. Opa v. Fam. Fink, f. †

elt., großelt., Schwiegerelt., Schwägerinnen u. Schwager v.
Fam. anna Fink, f. † elt., bruder u. herrn Johann Peretzki v.
Johann braun, Seidl u. f. † Ludwig Fink v. Josef Weiß

So. 25.10. kollekte für die Weltmission
8:30 Zustorf: euChariStieFeier, amt f. † Schwestern u. bruder v.

Fam. gumberger
8:30 euChariStieFeier
Mi. 28.10. hl. Simon u. hl. Judas, apostel
18:00 messfeier

Markt Wartenberg
TSV Wartenberg 1919 e.V.
Verschiebung der Jahreshauptversammlung

Der Vorstand - bestehend aus den drei Vorsitzenden - hat aufgrund
der aktuellen Lage beschlossen, die für Sonntag, 29.11.2020 ge-
plante Jahreshauptversammlung zu verschieben.
ersatztermin im nächsten Jahr kann aktuell noch nicht festgelegt
werden.
Der abschluss des letzten geschäftsjahres wurde ordentlich erstellt
und von den bestellen kassenprüfern auf richtigkeit überprüft.
ab dem 30.11.2020 können die geschäftszahlen nach vorheriger te-
lefonischer anmeldung unter tel. 720349 bei der 1. kassierin des
Vereins Frau Dr. monika blechinger-Zahnweh eingesehen werden.

tSV Wartenberg 1919 e.V.
1. Vorsitzender, thomas reischl

Förderverein Marie-Pettenbeck-Schule e.V.

Der Förderverein der marie-Pettenbeck-Schule e.V. lädt ein zur Jah-
reshauptversammlung mit neuwahlen am Montag, 26.10., um 20
uhr im gasthof reiter bräu
tagesordnung:
1. begrüßung
2. genehmigung des Protokolls zur Jahreshauptversammlung 2019
3. Jahresbericht für das geschäftsjahr 2019
4. kassenbericht und bericht der revisoren
5. entlastung des Vorstandes 
6. neuwahlen der Vorstandschaft
7. rückschau und ausblick auf aktivitäten 2020
8. Wünsche und anträge
nutzen Sie die möglichkeit, sich über die arbeit des Fördervereins
im abgelaufenen geschäftsjahr zu informieren. 

hermann Zoglauer, 1. Vorsitzender 

Erste-Hilfe-Kurs der DLRG

Die Deutsche Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) in Wartenberg
bietet am Samstag, 31.10. einen kurs in erster hilfe an. Dieser kurs
beinhaltet neben den lebensrettenden Sofortmaßnahmen auch
maßnahmen bei Vergiftungen, akuten erkrankungen und unfällen.
Der kurs ist grundlage für Pkw- und Lkw-Führerscheinbewerber
sowie für den erwerb von trainer- und Übungsleiterlizenzen und
kostet 40 euro. Der kurs findet in der DLrg-Station in 85456 War-
tenberg in der thenner Str. 5 statt und dauert von 9 bis ca. 17 uhr.
rückfragen und anmeldungen (mit den angaben von namen, Vor-
name, geburtsdatum und vollständiger adresse) senden Sie bitte
per e-mail an erste-hilfe@wartenberg.dlrg.de. anmeldungen sind
noch bis zwei tage vor dem kurstermin möglich.  

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 22.10. Sel. Johannes Paul ii., Papst
19:00 euChariStieFeier
Sa. 24.10. hl. antonius maria Claret, bischof, Ordensgründer 
13:00 trauung Daniela und Christian Furtner
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So. 25.10. kollekte für die Weltmission
10:00 euChariStieFeier 
18:00 Oktoberrosenkranz
Mo. 26.10.
15:30 Seniorenzentrum: euChariStieFeier
18:00 Josefsheim: abendgebet
Mi. 28.10. hl. Simon u. hl. Judas, apostel
15:30 klinik: kath. gottesdienst
Do. 29.10.
19:00 euChariStieFeier

Verstorben in unserem Pfarrverband ist herr günter rilke aus War-
tenberg im 95. Lebensjahr, Frau katharina ertl aus Wartenberg im
92. Lebensjahr, herr Johann blumoser aus Wartenberg im 71. Le-
bensjahr und Frau maria angermaier aus appolding im 92. Lebens-
jahr.
Der herr schenke ihnen den ewigen Frieden.

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Do. 22.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb
So. 25.10.
9-18 uhr Offene kirche
Mi. 28.10.
19:30 meditationskurs mit Pfarrerin martina Oefele
Do. 29.10.
20:00 Probe des gospelchors, emma erb

Gottesdiensten der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 25.10.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Fritsch 
10:30 erlöserkirche, gottesdienst mit abendmahl, Fritsch 
neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden eine mund-nasen-maske
tragen. 
melden Sie sich möglichst im Laufe der Woche für den gottesdienst
im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach dem Corona-
Schutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind, sind auch spontane
gottesdienstbesucher herzlich willkommen. 
bitte informieren Sie sich über die aktuellen gottesdiensttermine
in der erlöserkirche sowie über weitere (Online-)angebote auch auf
unserer homepage www.ev-kirche-erding.de 

Wir wünschen ihnen eine behütete und gesegnete Zeit. 
ihre evangelische kirchengemeinde erding 

Jagdgenossenschaft Kirchberg Bekanntmachung

Zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossen fur̈ die Jahre
2019 und 2020 wird hiermit eingeladen (aufgrund der beschrän-
kungen durch das Covid-19-Virus finden beide Versammlungen un-
mittelbar aufeinander folgend, am gleichen tag statt): am
Donnerstag, 12.11., um 19:30 uhr im gasthaus mul̈ler in Schröding
Tagesordnung Jagdjahr 2019:
1. Jahresbericht 2019
2. kassenbericht 2019
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings im Jahr 2019/2020
5. Änderung laufender Jagdpachtvertrag Jagdbogen i
6. aussprache der Jagdpächter
7. Wun̈sche und anträge
Tagesordnung Jagdjahr 2020:
1. Jahresbericht 2020
2. kassenbericht 2020
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings im Jahr 2020/2021
5. neuwahlen der Vorstandschaft (amtszeit ab 01.04.2021)
6. aussprache der Jagdpächter
7. Wun̈sche und anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzuneh-
men.
Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnehmen, können
sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. eine
schriftliche Vollmacht ist dazu erforderlich. Jeder Jagdgenosse kann
nur eine Vollmacht fur̈ sich in anspruch nehmen.
Wir bitten um dringende beachtung der aktuell gul̈tigen Corona-
Schutzmaßnahmen.
Da die teilnehmerzahl begrenzt ist, muss die Platzvergabe nach ein-
treffen der Jagdgenossen erfolgen. bei Überschreitung der zulässi-
gen teilnehmerzahl kann leider kein einlass mehr gewährt werden.

1. Jagdvorstand, Johannes Oberndorfer

Honig aus eigener 
Imkerei

Christian Refeld, Tel. 0176-96654667

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 24./25.10., versieht

Priv. Doz. Dr. Dr. Rudolf Matthias Gruber, Winterlestr. 3, erding, tel. 08122-9616670

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.    23.10.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   24.10.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.  25.10.  apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.26.10.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Fuchs-apotheke, erding, Zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.     27.10.   rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.   28.10.   St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   29.10.   Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Helfer für Gartenarbeiten nach 
Wartenberg auf  450,- € Basis gesucht. 

Tel. 08762 / 5748


